
Der Jugendamtselternbeirat - abgekürzt: JAEB - ist die Interessenvertretung
aller Eltern von Kindern, die in Kindertageseinrichtungen (Kitas) oder in der
Kindertagespflege in Bocholt betreut werden. Bis zum 10. Oktober eines jeden
Jahres wird in jeder Kita ein Elternbeirat gewählt. Aus diesem Elternbeirat wird
je Kita ein/e Delegierte/r sowie eine Stellvertretung für den JAEB gewählt.
Auch die Wahl der Elternvertretung der Kindertagespflege findet in diesem
Zeitraum statt. In der Versammlung der Elternbeiräte wird bis zum 10.
November eines jeden Jahres der Jugendamtselternbeirat gewählt.

Der JAEB wählt in seiner konstituierenden Sitzung wiederum eine/n
Delegierte/n sowie eine Stellvertretung für den Landeselternbeirat NRW. In der
Vollversammlung der JAEB NRW wählen diese aus ihren Reihen den
Landeselternbeirat NRW. Auch auf Bundesebene gibt es einen
Zusammenschluss von delegierten Elternvertretungen aus den Bundesländern,
die Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege (kurz BEVKi). Diese ist eigeninitiativ 2014 entstanden. Seit
Juni 2021 ist sie ausdrücklich in § 83 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
(SGB VIII) genannt.
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Der JAEB ist keine Elterninitiative, sondern ein unabhängiges gesetzliches
Gremium. Der Jugendamtselternbeirat arbeitet unabhängig und ehrenamtlich.
Gesetzlich legitimiert ist der Jugendamtselternbeirat in § 11 KiBiz
(Kinderbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen). Demnach ist dem
JAEB vom Jugendamt bei wesentlichen die Kindertagesbetreuung betreffenden
Fragen die Möglichkeit der Mitwirkung zu geben. Da der JAEB als beratendes
Mitglied dem Jugendhilfeausschuss (JHA) im Jugendamtsbezirk angehört,
werden auch politisch die Interessen der Elternschaft vertreten.

Aufgabenbereiche und Themen des JAEB

Der Jugendamtselternbeirat unterstützt die Elternmitwirkung in den Kitas
und der Kindertagespflege. Der JAEB ist die Interessenvertretung der
Eltern gegenüber Trägern der Jugendhilfe.

Zu den Aufgaben gehört die Zusammenarbeit mit Elternräten, Trägern,
Jugendamt, der Austausch mit dem Landeselternbeirat (LEB) und die
Vertretung der Elternschaft im Jugendhilfeausschuss (JHA). Der JAEB
kümmert sich um Themen, die über die einzelne Einrichtung
hinausgehen. Hier kann es z.B. um folgende Themen gehen:

Elternbeiträge
Anmeldeverfahren
Betreuungszeiten und deren Flexibilisierung
Ferienbetreuung
Gesundheits- und Ernährungsfragen
Übergang von der Kita zur Grundschule
Fachliche Initiativen
Projekte von allen oder mehreren Tageseinrichtungen

Sie haben Fragen oder möchten uns ein Feedback geben? Nehmen Sie gerne
Kontakt mit dem Jugendamtselternbeirat auf. Die gewählten Vertreterinnen
und Vertreter helfen Ihnen schnellstmöglich weiter.

E-Mail: jaeb.bocholt(at)web(dot)de

Kontakt zum JAEB
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